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VEREIN WIENER ALTERNATIVSCHULEN - DACHVERBAND DER FREIEN SCHULEN IN WIEN ,- -, 

V Aetsch-Schule/Ve:rein f. emanzipatorische Erziehung; Freie Schule Hofmuehlgasse 
Freie Gesamtschule Hofmuehlgasse alle 3: 1060 Wien, Hofnuehlgasse 2 (56 81 43) 
Schuelerschule/Gerreinsam lernen (408 20 39) ; Schulkollektiv Wien (408 50 00) 
beide: Werkstaetten- und Kulturhaus (WUK), 1090 Wien, waehringerstrasse 59 
Regenbogen-Schule, Kinderhaus Kagran in: 1220 Wien, Donizettiweg 52 (23 66 802) 

1061 Wien, Hofmuehlgasse 2, Postfach 172 Telefon 587 59 57 =: 58~6~~6i~ 

An das Praesidium 
des Nationalrates 

Parlarrent 
1010 Wien 

Stellun.gnahrna zur Aerrlerung des Privatschulgesetzes 
zu BMUK - GZ. 14.132/1-111/2/92 Dr. Muenster 

Sehr geehrte DaIren und Herren! 

In der Beilage uebersenden wir Ihnen unsere StellungnahrTE zum Entwurf fuer eine 
Aerrlerung des Privatschulgesetzes in 25-facher Ausfertigung. 

Mit freundlichen Gruessen! 

Beilagen 
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VEREIN WIENER ALTERNATIVSCHULEN - DACHVERPAND DER FREIEN SCHULEN IN WIEN 

1061 Wien, Hofmuehlgasse 2, Postfach 172 Telefon 587 59 57 

Wien, am 18. November 1992 

an das ßVJ f.Unterricht 1..1I"rl Kunst, 2-fach 
urrl 
an das Praesidium des Nationalrates, 25-fach 

Stell~ zum Entwurf eines Burrlesgesetzes, 
mit dem das Privatschulgesetz geaerrlert wird 

zu BMUK - GZ. 14.132/1-111/2/92 Dr. Muenster 

DVR: 0670693 
Fax 586 82 14 

Anlaesslich der Aenderung des Pri vatschulgesetzes - im Hinblick auf die CEffnung 
fuer EWR-Auslaenderlnnen - sollen zwei Anliegen beIuecksichtigt werden: 

1. die Gleichstellung aller Auslaerx1erlnnen (nicht nur der EWR-BuergerInnen) mit 
oesterreichisc:hen Staatsbuergerlnnen, 

2. die finanzielle Gleichstellung der "sonstigen" Privatschulen mit den konfes
sionellen Privatschulen. 

Zu 1.: 

Die Erfordernisse, die Personen erfuellen muessen, die ~ Privatschule betrei
ben bzw. in ihr unterrichten w:Jllen, sirrl so stI'enJ, dass es des (zusaetz1ichen) 
Kriteriums einer bestimnten Staatsbuergerschaft ueberhaupt nicht bedarf. 

Auch ist die Forejerung nach einer bestimnten Staatsbuergerschaft sachlich in 
keiner Weise gerechtfertigt. Im Gegenteil: um den Ki.rrlern ein spezielles - oder 
UIllJekehrt: ein noeglichst umfassendes - Wissen zu vennitteln, kann es geradezu 
oc)"t~ndig sein, lehrerInnen aus anderen Laendern an Privatschulen (wie auch an 
oeffentlid1e Schulen) zu holen. 

In den Erlaeuterungen zum gegenstaendlichen Entwurf wird ausgefuehrt, dass auch 
fuer Nicht-EWR-Auslaenderlnnen Erleichterungen vorgesehen sirrl. Unso leichter 
sollte es fallen, hier gleich einen ganzen statt eines halben Schrittes zu tun 
1..1I"rl nicht 2 Klassen von Auslaenderlnnen zu schaffen. 

I.etzlich ist angesichts der Bestrebungen nach mehr Autooc.mie fuer die oeffentli
chen Schulen nicht einsichtig, warum der Handlungsspielraum von Privatschulen in 
dieser Weise eiI19'eschraenkt werden soll . 

. / . 
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Seite 2 
------------------------------------------------------------~-----

Zu 2.: 

Die unterschiedliche (finanzielle/subventionsmaessige) Behandlung von konfessio
n::lllen un::j sonstigen Privatschulen hat keine sachliche Rechtfertigung un::j soll 
daher beseitigt werden. 

Im Privatschulgesetz soll daher 
im Abschnitt IV. Subventionierung von Privatschulen, 
B. Subventionierung sonstiger Privatschulen, 
der Paragraf 21. Voraussetzungen 

wie folgt geaendert werden: 

( 1) soll am Beginn geaeOOert werden auf: 
"Fuer Privatschulen mit Oeffent1ichkeitsrecht, die nicht unter Paragraf 17 
fallen, hat der Bun:l Subventionen zun Personalaufwarrl zu gewaehren, wenn" 

(1) weiter: 

a) soll gestrichen werden. 
Begruendung: "Bedarf" ist nicht befriedigerrl definiert. Auch das 
Interesse (das Beduerfnis) der Elternalleine ist unserer Ma.irn.q;J 
nach bereits ein Bedarf. Auf jeden Fall aber ist durch die Verleihung 
des Oeffentlichkei tsrechtes der Bedarf dokl..urentiert. 

d) soll geaerrlert werden auf: 
"die SchuelerInnenzahl in den einzelnen Klassen nicht ueber (statt: unter) den 
an oeffentlichen Schulen ... liegt." 

Begruendung: Die Intensi taet (Quali taet) der Betreuung an Privat
schulen soll nicht schlechter sein duerfen als an oeffentlid1en 
Schulen. 
Siena dazu unseren Vorschlag fuer einen neuen Absatz (2). 

( 2) soll gestrichen werden. 
Begruendung: eine freie Schulwahl (Auton:mie der Eltern) soll nneglich 
sein; auch innerhalb der oeffentlid1en Schulen ist ein Sprengelwechsel 
noeglich, auch wenn dadurch die Organisationshoehe beeinflusst wird. 

( 2) stattdessen ein neuer (arrlerer) Absatz (2): 
"Die Hoehe der Subventionierung richtet sich nach der Anzahl von SchuelerInra1 
pro Lehrer in oeffentlichen Schulen gleicher Art un::j gleicher oertlicher Lage." 

Begruendung: Im Hinblick auf die noeglichen kleineren Klassen in 
Privatschulen (Siehe Vorschlag zu 1 d) sollen diese pro Kirrl so 
gefoerdert werden, wie es den oeffentlichen Schulen entspricht. 

( 3) soll geaerrlert werden auf: 
"Die Art der Subventionierung fuer ... richtet sich nach Paragraf 19 Abs. 1. Vor 
Zuweisung eines/r LehrerIn als lebende Subvention ist mit dem Schulerhalter 
darueber ein Einvernehrren herzustellen." 

Begruerrlung: Das spezifische Konzept von Privatschulen karm es 
erforderlich machen, dass der Schulerhalter die Kriterien fuer die 
lehrerInnen festlegt bzw. im Einzelfall ueberprueft. Eine ".AnlxleJ:unJ" 
alleine wird dafuer rreist nicht ausreid1en. 
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